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(57) Beschrieben ist ein transportables Gebäude (1)
umfassend:
- mindestens zwei Container (5), die parallel zu den
Längsseiten der Container (5) und im Abstand b zu ein-
ander aufgestellt werden,
- Bodenelemente (11), die die mindestens zwei Contai-
ner (5) mit einander verbinden,
- eine Dachaufbaukonstruktion (14,17,20,21) zur Stüt-
zung einer Dachhaut (110);
- Dachhaut (110) die zeltartig zwischen zwei Dachauf-
baukonstruktionen (14,17,20,21) gespannt ist;
- wobei der umbaute Bruttovolumen des transportablen
Gebäudes mindestens das doppelte des Bruttovolumen
der Container umfasst;
- wobei jedem Container ein linienförmiges Stützelement
(14,17) der Dachaufbaukonstruktion zugeordnet ist, und
das linienförmige Stützelement (14,17) jeweils den ge-

samten Container von vorne bis hinten überspannt;
- wobei jeweils dem Bereich zwischen zwei Containern
(5) ein Dachhautelement (110) zugeordnet ist, und das
Dachhautelement (110) zwischen zwei linienförmigen
Stützelemente (14,17) gespannt ist;
- wobei jeweils ein Bodenelement aus Bodenträgern (11)
und Bodenplatten (8) gebildet werden, wobei die Boden-
träger zwischen zwei Containern (5) eingebracht werden
und auf die Bodenträger die Bodenplatten aufgebracht
werden, wobei für ein Bodenelement (8,11) zwischen
zwei Containern (5) zumindest zwei Bodenplatten (8)
verwendet werden, und eine Bodenplatten (8) während
des Transportes der Container einen Teil oder eine gan-
ze Seitenwand der Längsseite eines Containers bilden.
Des weiteren sind ein Bausatz und ein Verfahren für den
Aufbau eines solchen transportablen Gebäudes be-
schrieben.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die Erfindung betrifft ein transportables Gebäu-
de umfassend Container. Transportable Gebäude die-
nen der temporären Errichtung von Infrastruktureinrich-
tung, wie z.B. Mobiler Krankenhäuser, Hotels, Veranstal-
tungsräume oder Abfertigungshallen von Flughäfen.

HINTERGRUND

[0002] Bekannt sind transportable Gebäude bestehen
aus Containern, wobei mehrere Container direkt zusam-
mengeschraubt sind. Es werden dabei Norm-Container
verwendet, wie z.B. 40-Fuß-Container. Der Innenraum
der Container bestimmt bei solchen mobilen Gebäuden
stets die innere Raumhöhe. Bei der Verwendung von In-
frastruktureinrichtungen wie Abfertigungshallen ist es auf
Grund des hohen Passagieraufkommens wünschens-
wert ein möglichst angenehmes Raumgefühl zur Verfü-
gung zu stellen. Gleichzeitig sollte bei mobilen Gebäuden
ein möglichst hoher Grad der Vorfertigung gegeben sein,
um den Errichtungsaufwand vor Ort möglichst klein zu
halten.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0003] In der allgemeinsten Ausführungsform betrifft
die Erfindung ein transportables Gebäude umfassend:
[0004] - mindestens zwei Container, die parallel zu den
Längsseiten der Container und im Abstand b zu einander
aufgestellt werden,
[0005] - Bodenelemente, die die mindestens zwei
Container mit einander verbinden,
[0006] - eine Dachaufbaukonstruktion zur Stützung ei-
ner Dachhaut;
[0007] - Dachhaut die zeltartig zwischen zwei Dach-
aufbaukonstruktionen gespannt ist;
[0008] - wobei das umbaute Bruttovolumen des trans-
portablen Gebäudes mindestens das Doppelte des Brut-
tovolumen der Container umfasst;
[0009] - wobei jedem Container ein linienförmiges
Stützelement der Dachaufbaukonstruktion zugeordnet
ist, und das linienförmige Stützelement jeweils den ge-
samten Container von vorne bis hinten überspannt (d.h.
von einer Endwand zur andern Endwand des Contai-
ners);
[0010] - wobei jeweils dem Bereich zwischen zwei
Containern ein Dachhautelement zugeordnet ist, und
das Dachhautelement zwischen zwei linienförmigen
Stützelemente gespannt ist;
[0011] - wobei jeweils ein Bodenelement aus Boden-
trägern und Bodenplatten gebildet werden, wobei die Bo-
denträger zwischen zwei Containern eingebracht wer-
den und auf die Bodenträger die Bodenplatten aufge-
bracht werden, wobei für ein Bodenelement zwischen
zwei Containern zumindest zwei Bodenplatten verwen-

det werden, und eine Bodenplatten während des Trans-
portes der Container einen Teil einer Seitenwand oder
eine ganze Seitenwand der Längsseite eines Containers
bilden.
[0012] Unter Bruttovolumen eines Gebäudes versteht
man den Raum den die Außenhülle des Gebäudes ein-
schließt. Das linienförmige Stützelement ist vorzugswei-
se ein bogenförmiges Stützelement, kann aber auch tra-
pezförmig, oder rechteckig sein oder aus zwei gleichen
oder ungleichen Schenkeln bestehen.
[0013] Dadurch dass nicht allein die Container den
Raum des Gebäudes definieren, sondern der Gebäude-
raum wesentlich größer ist als die Summe der Container,
verringern sich die Transportkosten des Gebäudes. Die
mit den Containern verbundenen Einrichtungen, wie z.B.
Sanitäranlagen, Abfertigungsanlagen oder Transport-
bänder können so betriebsfertig (d.h. voll installiert)
transportiert werde, während Erschließungsräume erst
vor Ort entstehen. Der Installationsaufwand vor Ort ist
daher nicht (oder nur kaum) größer als bei einem reinen
Containerhaus.
[0014] Während innerhalb eines Containers die
Raumhöhe durch die Innenhöhe des Containers be-
grenzt wird (je nach Einbauten 2,50m oder sogar gerin-
ger), kann je nach Wahl der Stützelemente der Dachauf-
baukonstruktion die Raumhöhe wesentlich höher sein
z.B. 3,50m oder höher.
[0015] Ein Gebäude umfasst zumindest zwei Contai-
nern (zwei Randelemente), wobei die Gebäudefläche
dann der Standfläche der zwei Container plus der Fläche
zweier Seitenwände entspricht. Zu der Breite der zwei
Container von je 2,43m steht nun noch die Höhe zweier
Seitenwände (je 2,90m) zur Verfügung, womit die zu
Bruttogebäudebreite auf 10,66m anwächst, und trotz-
dem bleibt ein durchgehend fester Boden. Die Bruttoge-
bäudefläche ist in diesem Beispiel um ca. 120% größer
als die Bruttocontainerfläche. Der Volumenzuwachs ist
noch signifikanter auf Grund der gewonnen Raumhöhe
im Bereich zwischen den Containern.
[0016] Wählt man einen dritten Container so ist dieser
dann ein Mittelelement, dessen beide Seitenwände zu
Bodenelementen werden. Hier ist der Flächenzuwachs
ca. 160%. Bei einem Gebäude mit vier Containern ist der
Flächenzuwachs ca. 180%.
[0017] In einer vorteilhaften Ausgestaltung des trans-
portablen Gebäudes ist an der Bodenplatte zumindest
an einer Längsseite ein Befestigungselement ange-
bracht, wobei das Befestigungselement zum Befestigen
der Bodenplatte an einer unteren Längskante des Con-
tainers sowohl in waagrechter Lage als auch in senk-
rechter Lage dient.
[0018] Das Befestigungselement kann eine seitlich ab-
stehende Lasche sein, mit der die Bodenplatte im Trans-
portzustand seitlich an der unteren Längskante ange-
schraubt ist und im waagrechten Zustand oben an der
unteren Längskante angeschraubt ist, und in beiden Zu-
ständen das Gewicht der Bodenplatte von einem seitlich
an der Längskante angebrachten Flansch getragen wird.
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Die Bodenplatte kann so an dem unteren Längsträger
des Containers befestigt werden. Sowohl im Transport-
zustand der Bodenplatte (senkrecht stehend) als auch
in der Funktion als Bodenplatte liegt diese auf dem seit-
lich abstehenden Profil auf, wobei im waagrechten Zu-
stand der Bodenplatte der Flansch auch auf dem Längs-
träger aufliegt und auf diesen geschraubt ist.
[0019] Bei einer weiteren Ausgestaltung des transpor-
tablen Gebäudes wird zumindest einem Container genau
ein linienförmiges Stützelement zugeordnet, das im We-
sentlichen mittig zur Längsachse des jeweiligen Contai-
ners angeordnet ist. So ein linienförmiges Stützelement
trägt beidseitig je ein Dachhautelement, wobei dieses
linienförmige Stützelement, im Falle dass der Container
ein Mittelelement ist, an beiden Seiten ein den Raum
zwischen zwei Containern überspannendes Dachhaut-
element trägt. Selbstverständlich kann dieses eine lini-
enförmige Stützelementen aus mehreren Einzelteilen
zusammengesetzt sein, wobei aber zu beachten ist, dass
diese Einzelteile gemeinsam nur einen Bogen bilden.
[0020] Bei einer weiteren Ausgestaltung des transpor-
tablen Gebäudes besteht das Dachhautelement aus
mindestens zwei Membranen, die miteinander an ihren
Rändern zur Ausbildung eines aufblasbaren Dachhaut-
elementes verbunden sind. Wird das Dachhautelement
aufgeblasen so bildet sich eine bombierte Außenhaut die
Niederschläge leichter abführt. Auch erhöht das aufge-
blasene Dachhautelement die Stabilität der gesamten
Konstruktion, und verringert die Windgeräusche.
[0021] Vorteilhaft ist es wenn zwischen den zwei Mem-
branen eine dritte Membran eingebracht ist. Dies ermög-
licht eine zusätzliche Dämmung, und verbessert so das
Raumklima.
[0022] Auch kann die Aufblasvorrichtung (z.B. eine
Elektrische Luftpumpe) mit einer Luftheizung oder Luft-
kühlung verbunden sein. Die Heizung bzw. Kühlung der
Luft in den Dachhautelementen unterstützt die Raumhei-
zung bzw. Raumkühlung des Raumes unter den Dach-
hautelementen. Die zu Einblasen verwendete Luft kann
auch im Bedarfsfall erwärmt werden, um zu verhindern,
dass Schnee auf der Dachhaut liegen bleibt.
[0023] Bei einer weiteren Ausgestaltung des transpor-
tablen Gebäudes ist das linienförmige Stützelement zur
Stützkonstruktion des jeweiligen Containers mit Streben
so abgestützt, dass die Kräfte direkt in die Stützen des
Containers abgeleitet werden.
[0024] Bei einer weiteren Ausgestaltung des transpor-
tablen Gebäudes umfasst das linienförmige Stützele-
ment eine Kederschiene zur Befestigung des Dachhau-
telementes, wobei das Dachhautelement seitlich ein Ke-
der aufweist.
[0025] Vorteilhaft ist es wenn jeweils zwei Kederschie-
nen in einem nach oben hin offenen U-Profil eingebracht
sind, sodass nach dem Einziehen des Keders des Dach-
hautelementes in die Kederschienen das Dachhautele-
ment über die Kante des U-Profils geführt ist. Die zwei
Kederschienen können zu einem Kederprofil zusam-
mengefasst sein, wobei die Kederschiene in das U-Profil

des linienförmigen Stützelementes eingebracht wird.
Durch das niederschrauben des Kederprofils in das U-
Profil werden so die Dachhautelemente gespannt. Das
Niederschrauben erfolgt über eine Vielzahl über die ge-
samte Länge des U-Profils innerhalb des U-Profils ein-
gebrachte Schraubbolzen. Die Schraubbolzen können
eingeschraubt oder angeschweißt sein, und stehen z.B.
senkrecht (im Bezug auf den Boden des Gebäudes) vom
linienförmigen Stützelement ab.
[0026] Vorteilhaft ist es wenn das U-Profil mit einem
Abdeckelement abgedeckt ist, wodurch unter anderem
Niederschlag von den Kederschienen abgehalten wer-
den kann. Das Abdeckelement kann aus Wärmedämm-
stoff bestehen, und z.B. direkt auf die Schraubbolzen in
das U-Profil aufgesteckt werden.
[0027] Bei einer weiteren Ausgestaltung des transpor-
tablen Gebäudes stehen die Container auf Füßen zum
Ausgleichen von Unebenheiten des Untergrundes, wo-
bei die Füße eine Fußstütze und ein Fußplatte umfassen
und die Fußstütze mit der Fußplatte über ein Kugelgelenk
verbunden sind.
[0028] Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft einen
Bausatz zum Aufbau eines vorbeschriebenen transpor-
tablen Gebäudes.
[0029] Vorteilhaft ist es wenn im Wesentlichen alle
zum Aufbau des transportablen Gebäudes notwendigen
Elemente ausschließlich in den Containern, welche
selbst Elemente des transportablen Gebäudes sind,
transportiert werden.
[0030] Ein weitere Aspekt der Erfindung betrifft Ver-
fahren zum Aufbau eines vorbeschriebenen transporta-
blen Gebäudes

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0031] Fig. 1 zeigt die Container im Anlieferungszu-
stand
[0032] Fig. 2 zeigt die Container im genau ausgerich-
teten Zustand
[0033] Fig. 3 zeigt die Container, wobei die Seitenwän-
de teilweise abgenommen und als Böden angebracht
sind
[0034] Fig. 4 zeigt die den Aufbau, wobei alle Seiten-
wände abgenommen und als Böden angebracht sind,
und die Teile der Stützelemente.
[0035] Fig. 5 zeigt die auf dem Containerdach ange-
brachten bogenförmigen Stützelemente
[0036] Fig. 6 zeigt zusätzlich die Streben zur Abstüt-
zung des bogenförmigen Stützelementes
[0037] Fig. 7 zeigt zusätzlich Träger, die die bogenför-
migen Stützelemente verbinden zur späteren Aufnahme
von Installationen (z.B. Elektroinstallationen oder Luft-
röhren für Kühlung und Heizung).
[0038] Fig. 8 zeigt zusätzlich die, auf die Bogenförmi-
gen Stützelemente aufgebrachten Kederprofile 90
[0039] Fig. 9 zeigt zusätzlich an den Stützen der Con-
tainer angebrachte Verkleidungen und die Ein- bzw. Aus-
gangsmodule
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[0040] Fig. 10 zeigt zusätzlich Verkleidungen und die
Klimaanlage
[0041] Fig. 11 zeigt zusätzlich Wandhautelemente
[0042] Fig. 12 zeigt zusätzlich
[0043] Fig. 13 einen Schnitt durch einen erfindungs-
gemäßen Ausführungsform des Transportablen Gebäu-
des, quer zu den Containern.
[0044] Fig. 14 zeigt die Container im Anlieferungszu-
stand mit den Einrichtungsgegenständen und vormon-
tierten Installationen
[0045] Fig. 15a zeigt eine Bodenplatte als Seitenwand
eines Containers im Transportzustand
[0046] Fig. 15b zeigt eine Bodenplatte in der Funktion
als Bodenplatte im Gebäude
[0047] Fig. 16a, b, c, d zeigen verschiedene Ansichten
bzw. Elemente des Fußes gemäß einer Ausführungs-
form der Erfindung
[0048] Fig. 17a zeigt einen Querschnitt durch das bo-
genförmige Stützelement
[0049] Fig. 17b zeigt einen Querschnitt durch das bo-
genförmige Stützelement mit Kederprofil und Dachhau-
telement

BESCHREIBUNG EINER AUSFÜHRUNGSFORM DER 
ERFINDUNG

[0050] Anhand der Figuren 1 bis 12 werden der Aufbau
des transportablen Gebäudes gemäß einer Ausfüh-
rungsform der Erfindung sowie ein Aufbauverfahren be-
schrieben.
[0051] Die Container 5 werden mit Lastkraftwagen an-
geliefert (Fig. 1), und exakt parallel zu einander im ge-
nauen Abstand b angeordnet (Fig. 2). Der Abstand b ent-
spricht der doppelten Höhe einer Containerseitenwand.
Zur genauen waagrechten Nivellierung dienen pro Con-
tainer sechs Füße 70, die genau auf die erforderliche
Höhe und die vorhandene Geländeneigung angepasst
werden können (sieh auch Fig. 16 a-d).
[0052] Daraufhin werden die Bodenträger 11 einge-
hängt und mit den unteren Längsträgern der Container
verschraubt (Fig. 2). In dem gezeigten Fall werden pro
Bodenelement zwischen zwei Containern je sechs Bo-
denträger 11 verwendet.
[0053] Nun werden die Seitenwände der Container
(d.h. die Bodenplatten 8) abgenommen, die nun exakt
zwischen den Containern auf die Bodenträger 11 gelegt
und mit den unteren Längsträgern 210 (Fig. 3, Fig. 4).
[0054] Die Teile Dachaufbaukonstruktion 14, 17, 20,
21 sind für den Transport in einem der Container unter-
gebracht (Fig. 4). Es werden die Teile des bogenförmigen
Stützelementes 14, 17 mit einander verschraubt und par-
allel zur Längsachse der Container auf das Dach dem
Containers befestigt (Fig. 5).
[0055] Nun werden die Streben 20, 21 der Dachauf-
baukonstruktion so angebracht, dass ihre oberen enden
das bogenförmige Stützelement 14, 17 stützen und die
Unteren Enden in der unmittelbaren Nähe der senkrech-
ten Stützen des Containers befestigt werden - d.h. die

untern Enden der Streben sind von den Oberen Enden
der Containerstützen nicht mehr als 30 cm entfernt. Die
mittleren Streben 21 unterstützen die Verbindung der
Teile des bogenförmigen Stützelementes 14, 17 (Fig. 6).
[0056] Die Dachaufbaukonstruktion 14, 17, 20, 21 wird
nun mit den Installationsträgern 24 und 25 verbunden.
Des Weiteren werden die Container mit dem oberen Trä-
ger 29 und dem unteren Träger 28 verbunden (Fig. 7).
[0057] An den Seiten werden die Ein- bzw. Ausgangs-
module 50 angebracht, und zwar im Bereich der Boden-
platten 8 und nicht im Bereich der Container selbst. Die
Rampen der Ausgangsmodule 50 sind während des
Transportes der Container vordere bzw hintere Seiten-
flächen der Container 5. Auch werden die Kederprofile
90, zur Aufnahme der Kedern der Dachhautelemente
110, auf den bogenförmigen Stützelementen 14, 17 an-
gebracht (Fig. 8).
[0058] Fig. 9 zeigt zusätzlich Verkleidungen der Stütz-
konstruktion der Container.
[0059] Nun werden Abdeckelemente 38 zur Verklei-
dung der Dachaufbaukonstruktion 14, 17, 20, 21 zum
Innenrauf hin angebracht, und die Installationen wie z.B.
die Luftleitungen 82, 83 für die Klimaanlage montiert und
das Klimagerät 80 installiert (Fig. 10).
[0060] Fig. 11 zeigt bereits die Aufgestellten Einrich-
tungen einer Abfertigungshalle, jedoch werden diese erst
eingebracht (bzw. aus den Containern herausgescho-
ben), nachdem die Dachhautelemente angebracht wur-
den. Die innenseitigen Wandelemente 47, 49 sind ange-
bracht.
[0061] Nun werden die Dachhautelemente 110 mit ih-
ren Kedern in die Kederschienen 91 des Kederprofils 90
eingezogen, die Kederschiene im U-Profil niederge-
schraubt, und so das Dachhautelement gespannt. Durch
Einbringung von Druckluft zwischen der äußeren Mem-
bran 111 und der mittleren Membran 113 bzw. der inne-
ren Membran 112 und der mittleren Membran 113 wird
das Dachhautelement aufgeblasen und erhält seine end-
gültige Stabilität (Fig. 12, Fig. 17b). Ähnlich den Dach-
hautelementen 110 werden auch seitliche Dachhautele-
mente 120 und Außenwandelemente 116 bzw. 119 an-
gebracht.
[0062] Fig. 13 zeigt einen Schnitt durch einen erfin-
dungsgemäßen Ausführungsform des transportablen
Gebäudes, quer zu den Containern 5. Hier sind die drei
Membranen 111, 112, 113 des Dachhautelementes 110
zu sehen. In Fig. 13 kann man auch die unterschiedlichen
Raumhöhen innerhalb des Containers (Höhe a) und zwi-
schen den Containern (Höhe h) erkennen.
[0063] Fig. 14 zeigt die Container 5 im Anlieferungs-
zustand mit den Einrichtungsgegenständen und vormon-
tierten Installationen wie z.B. Sanitäranlagen.
[0064] Fig. 15a und Fig. 15b zeigen die Verbindung
der Bodenplatte 8 mit dem unteren Längsträger. Seitlich
an der Bodenplatte 8 ist eine Lasche 228 angeschraubt,
wobei diese Lasche 228 die Form eines L-Profil hat, und
die Lasche 228 seitlich von der Bodenplatte 3 cm absteht,
und zwar im Abstand von mindestens 2 cm sowohl zur
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oberen als auch zur unteren Fläche der Bodenplatte 8.
Die Lasche 228 kann ein über die gesamte Längskante
der Bodenplatte geführtes Profil sein, oder es sind meh-
rere Laschen angebracht. Am unteren Längsträger 210
ist ein seitlich abstehendes, mit einem Schenkel nach
unten weisendes L-Profil 225 angeschweißt. Diese L-
Profil 225 trägt sowohl im senkrechten Zustand der Bo-
denplatte 8 (Transportzustand) als auch im waagrechten
Zustand der Bodenplatte 8 (im Gebäude) das Gewicht
der Bodenplatte 8. Im senkrechten Zustand der Boden-
platte 8 sind der nach unten weisende Schenkel des am
Längsträger 210 angeschweißten L-Profils 225 und der
Lasche 228 über ein Schrauben fest mit einander ver-
bunden. Im waagrechten Zustand werden die Schrau-
benlöcher der Lasche 228 der Bodenplatte in senkrecht
vom unteren Längsträger abstehende Schraubbolzen
231 eingehängt und der die Lasche 228 sodann mit Mut-
tern niedergeschraubt.
[0065] Fig. 16a - d zeigen einen Fuß des Gebäudes
bzw. Teile davon. Der Fuß 70 ist modular aufgebaut und
besteht aus einem untern Fußteil 76 einem oberen
Fußteil 74, und eventuell einem oder mehreren Distanz-
teilen 73. Der untere Fußteil besteht aus einem Gewin-
debolzen 77 der am unter Ende ein Kugel eines Kugel-
gelenkes trägt. Am Gewindebolzen 77 sind Abflachun-
gen zur Aufnahme eines Schraubenschlüssels ange-
bracht. Die Kugel des Kugelgelenkes greift in eine Ge-
lenkspfanne 78 der Fußplatte ein. Der Gewindebolzen
77 wird in den oberen Fußteil 74 geschraubt und auf die-
se Weise lässt sich der Container exakt waagerecht aus-
richten. Falls die Länge des Gewindebolzen für den Ni-
veauausgleich nicht ausreichen sollte so werden zusätz-
lich ein oder mehrere Distanzteile 73 zwischen Container
und oberen Fußteil 74 eingeschraubt. Durch das Kugel-
gelenk wird nicht nur ein eventuell schräger Untergrund
ausgeglichen sondern auch das Schrauben des Gewin-
debolzen (zur Veränderung der Höhe) auch dann noch
ermöglicht, wenn die Fußplatte schon fest auf dem Un-
tergrund aufliegt, wodurch der Container sogar gehoben
werden kann. Nachdem die Höhe eingestellt worden ist,
wird die Kugel des Kugelgelenkes gegen die Pfanne ge-
drückt indem eine Platte mit hier sechs Schrauben gegen
die Fußplatte geschraubt wird (siehe Fig. 16d). Dadurch
wird nicht nur verhindert, dass die der Gewindebolzen
sich drehen könnte und damit die Höhe sich ändern könn-
te sondern es wird auch die Neigung der Fußplatte fixiert,
wodurch ein ungleichmäßiges Einsinken der Fußplatte
in den Untergrund verhindert wird.
[0066] Fig. 17a und Fig. 17b zeigen einen Querschnitt
durch das bogenförmige Stützelement 17. Ein Quer-
schnitt durch das Teil 14 würde dasselbe Bild zeigen.
Daher gilt das nachstehende, für den Teil 17 genannte
in gleicher Weise auch für den Teil 14. In Fig. 17b sind
zusätzlich das Kederprofil 90, mit den zwei Kederschie-
nen 91, die Membranen der Dachhaut 111, 112, 113 mit
den Kedern 117 und die Schutzleisten 19 gezeigt.
[0067] Das bogenförmige Stützelement 17 ist ein ge-
bogener Doppel-I-Träger an dessen oberen Kanten nach

oben weisende Leisten 18 angeschweißt sind. Dadurch
entsteht auf der Oberseite des bogenförmigen Stützele-
mentes 17 ein U-Profil. Die Leisten 18 können alternativ
auch angeschraubt werden, oder auch direkt beim zie-
hen des Doppel-I-Träger mitgezogen werden, was zum
Beispiel bei einem Aluminium Träger angewendet wer-
den kann. Mittig auf der Oberseite des bogenförmigen
Stützelementes 17 sind Schraubbolzen 94 angebracht.
Über die Schraubbolzen 94 wird das Kederprofil 90 mit
einem Stahlband 96 nach unten geschraubt, und so die
Dachhautelemente gespannt. Damit das Dachhautele-
ment 110 bzw. insbesondere die untere Membran 112
beim Niederschrauben nicht verletzt werden wenn die
Membran über die Leisten 18 gezogen werden, sind die
Leisten 18 mit einer Schutzleiste 19 überzogen.
[0068] Durch die Ausbildung des U-Profils ergibt sich,
dass der Keder soweit mit einer Querkraft versehen wird,
dass es nicht zur reinen Belastung durch Scherkräfte
kommt, wodurch sich die Lagen des Keders voneinander
abschälen könnten.
[0069] Wenn das Dachhautelement 110 mit dem Ke-
derprofil niedergeschraubt worden ist und aufgeblasen
ist, wird noch abschließend ein geformtes Dämmstoff-
element 98 in das U-Profil eingebracht bzw. auf die
Schraubbolzen 94 gesteckt. Das Dämmstoffelement 98
kann z.B. aus Polyurethanhartschaum (PU-Schaum),
oder Extrudiertem Polystyrolschaum (XPS) bestehen,
wobei die Dämmstoffelemente 98 zusätzlich mit einem
Aluminiumblech kaschiert sind. Anschließend kann noch
die Alukaschierung mit einem Klebeband gegen die obe-
re Membran 111 verklebt werden.
[0070] Alternativ wird das Dämmstoffelement 98 mit
zwei Membranlappen, die beide mit der obere Membran
111 verschweißt sind und miteinander im höchsten Punkt
der Anordnung mittels Klettverschluss verbunden sind.

Patentansprüche

1. Transportables Gebäude (1) umfassend:

- mindestens zwei Container (5), die parallel zu
den Längsseiten der Container (5) und im Ab-
stand b zu einander aufgestellt werden,
- Bodenelemente (11), die die mindestens zwei
Container (5) mit einander verbinden,
- eine Dachaufbaukonstruktion (14, 17, 20, 21)
zur Stützung einer Dachhaut (110);
- Dachhaut (110) die zeltartig zwischen zwei
Dachaufbaukonstruktionen (14, 17, 20, 21) ge-
spannt ist;
- wobei das umbaute Bruttovolumen des trans-
portablen Gebäudes mindestens das Doppelte
des Bruttovolumen der Container umfasst;
- wobei jedem Container ein linienförmiges Stüt-
zelement (14, 17) der Dachaufbaukonstruktion
zugeordnet ist, und das linienförmige Stützele-
ment (14, 17) jeweils den gesamten Container
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von vorne bis hinten überspannt;
- wobei jeweils dem Bereich zwischen zwei Con-
tainern (5) ein Dachhautelement (110) zugeord-
net ist, und das Dachhautelement (110) zwi-
schen zwei linienförmigen Stützelemente (14,
17) gespannt ist;
- wobei jeweils ein Bodenelement aus Boden-
trägern (11) und Bodenplatten (8) gebildet wer-
den, wobei die Bodenträger zwischen zwei Con-
tainern (5) eingebracht werden und auf die Bo-
denträger die Bodenplatten aufgebracht wer-
den, wobei für ein Bodenelement (8, 11) zwi-
schen zwei Containern (5) zumindest zwei Bo-
denplatten (8) verwendet werden, und eine Bo-
denplatten (8) während des Transportes der
Container einen Teil einer Seitenwand oder eine
ganze Seitenwand der Längsseite eines Con-
tainers bilden.

2. Transportables Gebäude (1) nach Anspruch 1, wo-
bei an der Bodenplatte (8) zumindest an einer Längs-
seite ein Befestigungselement (228) angebracht ist,
wobei das Befestigungselement (228) zum Befesti-
gen der Bodenplatte an einer unteren Längskante
(210) des Containers (5) sowohl in waagrechter La-
ge als auch in senkrechter Lage dient.

3. Transportables Gebäude nach Anspruch 2, wobei
das Befestigungselement (228) eine seitlich abste-
hende Lasche ist, mit der die Bodenplatte im Trans-
portzustand seitlich an der unteren Längskante an-
geschraubt ist und im waagrechten Zustand oben
an der unteren Längskante angeschraubt ist, und in
beiden Zuständen das Gewicht der Bodenplatte von
einem seitlich an der Längskante angebrachten
Flansch getragen wird.

4. Transportables Gebäude nach Anspruch 1, wobei
zumindest einem Container genau ein linienförmi-
ges Stützelement (14, 17) zugeordnet ist, das im We-
sentlichen mittig zur Längsachse des jeweiligen
Containers angeordnet ist.

5. Transportables Gebäude nach Anspruch 1, wobei
das Dachhautelement (110) aus mindestens zwei
Membranen (111, 112) besteht, die miteinander an
ihren Rändern zur Ausbildung eines aufblasbaren
Dachhautelementes (110)verbunden sind.

6. Transportables Gebäude nach Anspruch 5, wobei
zwischen den zwei Membranen (111, 112) eine dritte
Membran (113) eingebracht ist.

7. Transportables Gebäude nach Anspruch 1, wobei
das linienförmige Stützelement (11, 14) zur Stütz-
konstruktion des jeweiligen Containers mit Streben
(20, 21) so abgestützt ist, dass die Kräfte direkt in
die Stützen des Containers abgeleitet werden.

8. Transportables Gebäude nach Anspruch 1, wobei
das linienförmige Stützelement (11, 14) eine Keder-
schiene zur Befestigung des Dachhautelementes
umfasst.

9. Transportables Gebäude nach Anspruch 8, wobei
jeweils zwei Kederschienen in einem nach oben hin
offenen U-Profil eingebracht sind, sodass nach dem
Einziehen des Keders des Dachhautelementes in
die Kederschienen das Dachhautelement über die
Kante des U-Profils geführt ist.

10. Transportables Gebäude nach Anspruch 9, wobei
das U-Profil mit einem Abdeckelement abgedeckt
ist.

11. Transportables Gebäude nach Anspruch 9, wobei
das Abdeckelement aus Wärmedämmstoff besteht.

12. Transportables Gebäude nach Anspruch 1, mit Fü-
ßen zum Ausgleichen von Unebenheiten des Unter-
grundes, wobei die Füße eine Fußstütze und ein
Fußplatte umfassen und die Fußstütze mit der
Fußplatte über ein Kugelgelenk verbunden sind.

13. Bausatz zum Aufbau eines transportablen Gebäu-
des nach einem der Ansprüche 1  12.

14. Bausatz nach Anspruch 13 wobei im Wesentlichen
alle zum Aufbau des transportablen Gebäudes not-
wendigen Elemente ausschließlich in den Contai-
nern, welche selbst Elemente des transportablen
Gebäudes sind, transportiert werden.

15. Verfahren zum Aufbau eines transportablen Gebäu-
des nach einem der Ansprüche 1  12.
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